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5 [ Borhiütm Zungvſche 1*Unfallverhütungsvorſchriften .

blauf das Recht erlangt , daß zum Schutze ſeiner Fenſter

Anla igen auf einem Nachbargrundſtück einen beſtimmten Ab⸗

ſtand einhalten müſſen , ſo gilt dieſes Recht als Grunddienſt —

AhH

Artikel 23. Die Anſprüche , die ſich aus den Artikeln

19 und 20 ergeb unterliegen nicht der Verjährung

Artikel 24
8 tümer eines Gebäudes hat die

Bedachung ſe Jachtraufe auf das eigene

Grundſtück oder Weg fällt oder
itot wirdleitet wird .

5 . Unfallverhütungsvorſchriften ! ) der Südweſt⸗

lichen Baugewerks⸗Berufsgenoſſenſchaft vom

30 . Mai 1894

X. PFür Vetriebsinhaber

I. Gerüſte , Abſteifungen und ſonſtige
richtungen

§ 1. Rüſtungen , ſowohl ſtehende wie hängende , oder

auch auf ſogenannten Auslegern befindliche , müſſen nach fach

männiſchen Grundſätzen und dem jedesmaligen Zwecke er

ſprechend , in genügender Feſtigkeit hergerichtet werden , wobei

nur gutes , brauchbares Material verwendet werden darf

§ 2. Die Gerüſtſtangen müſſen mit Neigung nach der

zu berüſtenden Front in die Erde eingegraben oder uf

unterlagen ( Schwellen ) derart verzapft , verklammert oder

anderer Weiſe befeſtigt werden , daß ſie unten nicht aus

weichen können ; außerdem iſt eine Befeſtigung der Gerüſt

5 Bezirks =1 ind Ortspol 5
hörden und deren Bedienſtete

ſowie die Ortsbar nommiffionen haben bei Überwachung der E

haltung dieſer Vorſchriften in geeigneter Weiſe mitzuwirken undfalls

ihnen Zuwiderhandlungen , welche auch das öffentliche Intereſſ
fährden , bekannt werden , den Sektionsvorſtand bezw . ſoweit Zuwider
handlungen der verſicherten Arbeiter in Frage ſtehen , das Bez m

bezw . den Vorſtand der Betriebskrankenkaſſe zur Veranlafſung des
Weiteren in Kenntnis zu ſetzen . Bei der Erlaſſung oder Di urchficztvon örtlichen und baupolizeilichen Vorſchriften , welche ſich auf einen
in den Unfallverhütungsvorſchriften behandelten Gegenſtand ben eh
iſt darauf Bedacht zu nehmen , daß Widerſprüche mit dem Inhalt
der Unfallverhütungsvorſchr iften tunlichſt vermieden werden . Erlaß
d. M. d . J . vom 30. April 1888 Nr . 8157 .
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1 ſt der Aufrichter nach dem Innern des Gebäudes zuE rfo ich

Ferner müſſen die Gerüſte , wenn die bezü glichen Stock⸗
we hen nicht ein geringeres Maß bedingen , mindeſtens
von 5 zu 5 Meter , mit ( horizontalen ) Streichſtangen ver

werden und letztere bei beſonders ſchwerer Belaſtung
zuerung der Frontwände oder Anbringung von Auf —

rrichtunegen ) außer der Befeſtie igung mit Hanfſeilen oder
dr och durch Knaggen , Eiſenklammern oder Steif —15 Juſw unterſtützt werden

Gegen Länge ˖ Seitenver —
ſchiebungen der Gerüſt ſtark f

igen
angebracht werden .

Für Mauerergerüſte muß der geringſte Durchmeſſer für
Standbäume , Beiſtänder , Streichſtangen und Netzriegel ( Hebel )
mindeſtens 10 em an der benützten Stelle betragen .

8 Das bei Aufſtellung von Gerüſten zu verwen
Bindezeug darf nicht durch öfteren Gebrauch oder durch

f die N tterungsv rhälti ſchadhaft geworden ſein ; dasſelbe
muß bei länger ſtehenden Gerüſten auf ſeine Feſtigkeit
interſucht werden .

§ 4. Die Gerüſtdielen und Bretter müſſen eine der
Belaſtung entſprechende Stärke beſitzen und dürfen , wenn ſie
nicht doppelt gelegt werden cht ö das 50fache ihrer
Stärke frei liegen . Die Bretter müſſen außerdem ſo verlegt

˖ werden, daß ſie nicht aufkippen oder ausweichen können , und
daß ein Herab - und Durchfallen von Materialien ver

indert wird

le § 5. Die Leitern müſſen aus geſundem , nicht über —
e ſpähnigem Holze ohne große Aſte beſtehen , und nach ihrer

Aufſtellung ſo befeſtigt oder es müſſen ſolche Vorkeh ) rungen
0 getroffen werden , daß ſie weder abrutſchen noch überſchlagen
9t können

Ferner müſſen die Leitern mindeſtens 1 m, ſenkrecht
emeſſen , über den Austritt

hervorragen , was gegebenenfalls1
ge

8 durch feſt anzubringende Latten zu bewirken iſt , und bei ver —
hältnismäßig weit von einander liegenden Gerüſtlagen gegen
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Durchbiegen und ſeitliches Schwanken feſt nötigenfalls

kreuzweiſe — abgeſteift werden

I . ausführung

I5m All Igem einen

§ 6. Die zu Veiwendm fkom ind

Steifhölzer , Bretter , Leitern inde ebſt

Rollen , Winden uſw . müſſen ſich in uſtand

befinden .

§ 7. Bei Neubauten dürfen Leitergänge , wo irgend

möglich , nicht ſo übereinander liegen , daß

Gegenſtände den unteren Leitergang treffen könner

§ 8. Zur Verhütung vonUnglücksfällen ſind bei A

führung von Bauten die
Belage

ſämtlicher Gerüſte , mit

Ausnahme derjenigen , welche a 910 zu Anſtreick

arbeiten benutzt werden , an der Auße mit einer aufge

ſtellten Schutzdiele und alle Gerüſte in der Höl

Im mit einer Bruſtwehr zu verſehen . Das Gleiche g

den ſogenannten Aufgangspritſchen

Vor Aufbringen des nächſten Gebälks , bezw. des Dack

verbandes , und ſo lange Arbeiten im Inne iG

bälken vorgenommen werden , muß di

Balkenlage mit ſicheren Dirlenbelag verſehen

werden . Sind dieſe Arbeiten beendigt , ſe

ſtellung der Gewölbe ſowie der Stück - bezu

jedem Stockwerk die Zugänge abzuſperren
Bis zur Aufſtellung der

ö

derſelben und ſonſtige Sffnunge
uſw . mit hinreichend feſtem , ca ol

einzufriedigen oder ſicher abzudecken , des gleichen die

Wölbung Räume
e. 9 * und andere*

8 mit hinreichend

Bruſtgeländer
e
einz ge oder entſprechend zu überdecken

Alle Offnungen über den Stuckateurgerüſten ( Decken - Putz⸗

gerüſte ) ſind gegen das Hinausfallen der Arbeiter zu verwahre

§ 9. Beim Abbruch alter Gebäude darf ein Umwerfen

ganzer Wände , Schornſteine uſw . nur unter gewiſſenhafter
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Aufſicht und mit Beobachtung aller möglichen Vorſichtsmaß
ln ſtattfinden

Das Herabwerfen von Gege ltanden von den Gerüſten
iſt ee unterſagt . Es darf nur in Ausnahme

fäll insbeſondere beim Abrüſten geſchehen, wenn ſich der
5 betreffende Arbeiter überzeugt hat , daß ſich Niemand unter —t halb der Abwurfſtelle aufhält , wenn gleichzeitig eine Sicher⸗

heitswa llt
ſt

und nachdem der Herabwerfende
e ruf gegeben hat .

Baugruben müſſen den Boden
böſcht oder t

abgeſprießt
U das ſog ite Unter D5 Erdwände iſt aus

Neb örhandenen Bauten ſind die neuen
5 amente d beſonde der dazu nötige Bodenaushub

ſtück iführ Nachbargebäude weniger tief
Ee u damentiert ſind

Das Unterfan alter Mauern hat ebenfalls ſtückweiſe
zu h0

§S 12. Jede Arbeit an Neubauten oder denen ähnlichen
A miſt , ſofern die Treppen noch nicht hergeſtellt oder
die Offnunge nit Geländer verſehen ſind , nur bei
Tageslicht künſtlichem Licht auszuführen .

Bef ˖
Laufbahnen uſw .

1 beleuchten
ͤ leuchteten Rohbauten wäh —

und Abladen der Materialien auf
welck urch Tiere gezogen werden ,

d n Ausſträngen der letzteren erfolgen .
) Für Bauklempner , Dachdecker , Bauglaſer und Ver —

fertigung von Blitzableitern .

eingeſchalten oder ſchon einge —
die darauf beſchäftigten Arbeiter ,

ſtu B. Bockrüſtung , oder auf Leitern
arbeiten , ſo durch ein Tau befeſtigt werden , daß ſie ſich bei4 einem Fehltritte oder eintretendem Schwindel d daran haltenK
können . Bei ſtarkem Nebel , Schnee oder Glatteis iſt jede
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Verrichtung auf den Dächern unterſagt , wenn nicht vorhe

ganz beſondere Vorkehrungen zur Sicherheit der Arbeiter her

geſtellt werden .

§ 15 . Neueindeckungen von Glasdächern dürfen nur

ausgeführt werden , wenn ſich unmittelbar unter denſelben

ein entſprechendes tragfähiges Gerüſt befindet . Rer daratun
an Glasdächern dürfen nur von ſicher befeſtigten Leitern aus

oder auf Gerüſten vorgenommen werden .

c) Für Brunnenbau und Kanaliſation

§ 16 . Beſeitigung der ſchlechten Luft . Vor

dem Einfahren oder Einſteigen in die Brunnen , Dohlen

Gruben uſw . muß ohne Rückſicht auf ihre geringere oder

größere Tiefe feſtgeſtellt werden , daß ſich in denſelben keine

ſchlechte Luft befindet . Dasſelbe geſchieht am einfachſten dr rch
langſames Hinablaſſen eines Lichtes ; letzteres geht in ſchlechter

Luft aus .

Wenn keine Luftpumpen oder Ventilatoren mit

nötigen Schläuchen oder Röhren behufs Beſe itigung
ſchlechten Luft 8

Stelle ſind , ſo kann dieſes durch Ein

von ( am beſten heißem ) Waſſer oder durch Ausbrer li

Hobelſpänen , Stroh , Papier uſw . geſchehen , oder auth dadurch
daß man einen Eimer mit ungelöſchtem Kalk , der vorher
mit W᷑Waſſ er begoſſen wird , hinabläßt .

Das Hinabſteigen darf dann erſt nach nochmaliger

Prüfung mit einem Lichte erfolgen .
§ 17 . Ausſchachtung von Brunnen , Dohlen ,

Gruben uſw . Senkrechte Schächte mit quadratiſchem Quer

ſchnitt müſſen je nach Tiefe und Beſtand des Bodens e

ſprechend abgeſteift werden

Runde Schächte dürfen in Sandboden oder Gerölle nicht
tiefer als 1,5 Meter ohne Schalung abgeteuft werden

§ 18 . Zurückbau der Brunnen - und Do

ſchalung . Beim horizontalen Ausſchachten darf nach d
Aufmauern oder Verlegen der Röhren uſw . jedesmal nur
eine Lage des Schurzholzes und zwar erſt dann fortgenommen
werden , wenn das Mauerwerk oder die Röhre bis ar
Unterkante feſt hinterfüllt iſt . Wenn bei ſehr loſem 5 ol
Gerölle uſw . die Wegnahme des Schu irzholzes gefährlich

97

—

330
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den kann , ſo darf die Schalung auf die Höhe dieſer Boden —

ſchicht nicht entfernt , ſondern muß verſchüttet werden
Beim Getriebsſchacht muß die Hinterfüllung eines Feldes

bis an den nächſten horizontal liegenden Rahmen hergeſtellt
werden , ehe die vertikal ſtehende Schalung

In jedem Falle muß der hinterfüllte Be

werden .

§ 19 . Windevorrichtungen und Geräte . Die

zur Boden - ꝛc. Förderung dienenden Leitſeile müſſen mit

Doppelhaken und die Winden mit Sperrvorrichtungen
ſehen ſein .

§ 20 . Beim Kochen von Asphalt , Teer , Pech, Wachs
Ol und derartigen Subſtanzen muß das üÜberlaufen d
Keſſelinhalts vermieden werden und ein paſſender Deckel ſtets

zur Hand ſein , um das Hereinſchlagen der Flamme in den
Keſſel zu verhindern

eſeitigt wirdv1l
oden feſtgeſtampft
1

d) Für Nebenbetriebe .

§ 21 . Für alle Betriebe , welche der

ſchaft nur als Nebenbetriebe angehören , gelten die in
betreffenden Berufsgenoſſenſchaften erlaſſenen Unfallverhütungs
vorſchriften .

Zur Wartung und Bedienung von Maſchinen dürfen
nur beſtimmte und eingeübte Arbeiter verwendet werden .
Den andern Arbeitern iſt die Benutzung 1 der Zutritt

zu den Maſchinen ohne Aufſicht und Erlaubnis des Be⸗

triebsunternehmers oder ſeines Stellvertreters ſtrengſt
unterſagen .

Ill . Bekanntmachung der Unfallverhütungs —
vorſchriften .

§ 22. Die Unfallverhütungsvorſchriften ſind in ge —
druckten Exempl aren den Mitgliedern zu Abezſenden Letztere
haben dafür Sorge zu tragen , daß dieſe Vorſchriften und
eventuell auch die Vorſchriften der gemäß § 21 in Betracht
kommenden Berufsgenoſſenſchaften auf jedem Neubau bezw
Umbau , in jeder Werkſtatt und auf jedem Werkplatz in ſofort
auffallender Weiſe in Plakatform ſichtbar aus gehängt und die
Arbeiter uſw . auf die ſtrenge Befolgung dieſer Vorſchriften
aufmerkſam gemacht werden .

Berufsgenoſſen —
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IV. Erſte Hülfeleiſtung bei Unglücksfällen
§ 23. An jedem Neubau , Werkplatz und auf jeder

Arbeitsſtelle , an welcher 20 Arbeiter und darüber aus einem

Betriebe beſchäftigt ſind , ſowie bei ſolchen Bauten , welche

a
ußerhalb der Ortſchaften , d. h mehr als ein Kilometer von

der nächſten Apotheke entfernt ausgeführt werden , in letzterem

Fall ohne Rückſicht auf die Zahl der beim Bau beſchäftigten

r, Poliere oder Vorarbeiter

ich im Beſitz von den in der „ An

l tung für erſte Hülfeleiſtung bei Unfällen vor Ankunft des

Arztes “ beeſchriebenen Verbandpäc kchein, enthaltend 2 Stücke

Verbandſtoff , eine Binde und eine Sicherheitsnade

Es ſind deren immer einige vorrätig zu halten und an einem

und leicht zugänglichen Orte aufzubewahren

V. Ausführung Sbeſtim mungen

824 . Für d n Gemäßheit vorſtehender Beſtim

—
htu ingen wird den Betriebsunter

ymern e Wochen , vom Tage der Bekannt110

m Aang Vorſchriften in den Amtlichen
Nachrichten

§ 25. Die Genoſferiſch ftsmite lieder haben den An

1 ungen der ne der Genoſſenſchaft zur Durch
8 i Tol

VI . Strafbeſtimmungen

85
26 . Genoſſenſchaftsmitglieder , welche den Unfallver

1 vorſchriften zuwiderhandeln , können mit eine Geld⸗
trafe bis zu Ein Tauſend Mark belegt werden oder mit

hren Betrieben in eine höhere Gefahrenklaſſe eingeſchatztoder , falls ſich die letzteren bereits in der höchſten r
klaſſe befinden , mit Zuſchlägen bis zum dop Velgge
ihrer Beiträge belegt werden . ? ) ( § 112 Abſ . 1 Ziff . 1 und

1

ie Faſſung laut Beſchluß vom 5. Juni 1901, genehmigt

Reichsverſicherungsamt unterm 26. Februar 1902
oweit eine Zuwiderhandlung zugleich einen Verſtoß gegen

eiliche Vorſchriften in ſich ſchließt , bleibt ſelbſtverſtändlich
ben dieſen Maßnahmen ſtrafendes Einſchreiten auf dem Wege

polizeilichen Strafverfügung uſw . vorbehalten . Erlaß des Mini⸗
ims des Innern vom 30. April 1888 Nr. 8157 .
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verſicherungs zeſetzes vom 30. Juni

B. Für Arbeit

81 Arbeiter , it Sel0 Fallſucht oder
ſonſtigen krankhaften nden behaftet ſind , haben ſolſches

Arbeitgeber oder deſſen Beauf

Verbot des Arbeitgebers , deſſen Stell2 0 t
t fſehers Aufe nthalt auf gefahr

65 9 5 m Be

˖ 70 1

eite un llen Umſtänden die
Ba Iſſe

8 2 Beim Aufba A Gerüſte , Ent
fernen von Abſteif iuſw . iſt Aufhalten von
Arbeitern unter denſelben z rme enſtände dürfen

ite gsruf von den
1. Ungl

N

1

§ 3. Werkzeuge und Maſchinenteile , Steifhölzer uſw
müſſen gut und zweckentſprechend hergerichtet ſein und alle
nicht befeſtigten Gegenſ n forderlich , gegen ein Herab —
fallen geſchützt 85

8 4 Vor Beg beite td damit

beauftragte Polier oder in Augen darauf z
richten , daß die zur Verwendung kommenden Gerüſt - und
Steifhölzer , Bretter , Leitern idezeug , Tauwerken den1

*
V5IRollen inden uſw. , ſowie f

zweckentſprechendem Zuſtand
ſein ſchlechten Materials

Anzeige zu machen
M5o5. Bei

mtliche Handwerkzeuge ſich in

n. Von dem Vorhanden —

dem Arbeitgeber ungeſäumt

Aufwinden oder Auffahren von Rüſtune
485und Baumaterial haben ſich die Arbeiter ſo 3

00
ſteller

daß ſie bei etwaigem Bruch des Richt - oder Auf ugtaues
icht zu Schaden kommen können , beſonders iſt darauf zu
ehen , daß ſich niemand unter dem Aufzug befindet.
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§ 6. Bei Glatteis bezw . Froſtwetter müſſen die zu

begehenden Flächen , wie Gerüſte , Gerüſtbr retter , Lauf fbahnen uſw .

mit Sand beſtreut werden ; dasſelbe muß mit den oberen

Mauerflächen beim Aufbringen von Balkenlagen uſw . geſchehen .

§ 7. Das Betreten von nicht beleuchteten Rohbauten

bei eingetretener Dunkelheit iſt verboten

§ 8. Den Arbeitern wird beſonders zur Pflicht gemacht ,
die ihnen von den Arbeitgebern oder deren Stellvertretern

aufgetragenen Vorſichtsmaßregeln und Weiſungen genau zu
beachten und die ihnen zur Sicherung gegen Unfälle übe

gebenen Geräte , als Taue , Leitern uſw . in geeigneter Weiſe

zu benutzen .
Den Arbeitern iſt verboten , Abdeckungen und Abſper

rungen ohne beſonderen Auftrag des Arbeitgebers oder ſeines
Stellvertreters zu verändern oder zu entfernen . Dieſelben

haben dafür zu ſorgen , daß ſchadhafte oder mangelhafte
Abdeckungen oder Abſperru ſofort entfernt und ausge
beſſert werden .

Sind infolge erhaltenen Auftrages oben bezeichnete
Schutzvorrichtungen zeitweiſe zu entfernen , ſo ſind dieſelben

nach Erledigung des Auftrages ohne beſondere Weiſung
wieder in gefahrloſen Zuſtand herzuſtellen .

Außerdem iſt es jedem Arbeiter verboten , durch unvor —

ſichtige oder mutwillige Handlungen oder dens nicht
zweckentſprechender Geräte ſich ſelbſt oder andere Perſonen
in Gefahr zu bringen .

Das Auf⸗ und Abklettern an Tauen , Ketten uſw . iſt
nur mit Einwilligung des Betriebsunternehmers bezw . ſeines
Stellvertreters geſtattet .

§ 9. Bei jedem eingetretenen Unfalle ſind die Arbeiter
verpflichtet , bei der erſten Hülfeleiſtung für die Verunglückten
ſich genau nach der auf der Arbeitsſtelle befindlichen „ An —
leitung für die erſte Hülfeleiſtung bei Unfällen vor Ankunft
des Arztes

zu
richten und nach derſelben zu verfahren .

Sie haben auch im eigenen Intereſſe darauf zu achten ,
daß dieſe Anleitung , ſowie auch die in derſelben erwähnten
Verbandpäckchen ſtets an einem ſicheren und leicht zugäng⸗
lichen Orte ſich befinden .
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§ 10 . ) Aufſeher und Arbeiter , welche den vorſtehenden
Vorſchriften zuwiderhandeln , können gemäß § 112 Abſ . 1

Ziff . 2 in Verbindung mit § 116 des Gewerbe - Unfallver

ſicherungsgeſetzes bezw . des §S 40 des Bau- Unfallverſicherungs —
geſetzes vom 30 . Juni 1900 durch den Vorſtand der Be
triebs - oder Baukrankenkaſſe oder , wenn eine ſolche für den
Betrieb nicht errichtet iſt , durch die Ortspolizeibehörde mit
Geldſtrafen bis zu 6 Mark belegt werden , welche gemäß
§ 154 des Gewerbe- Unfallverſicherungsgeſetzes in die beteiligte
Krankenkaſſe oder in die Kaſſe der Gemeinde - Krankenver —

ſicherung fließen .

Schlußbeſtimmung
Die vorſtehenden Unfallverhütungsvorſchriften gelten

auch für die Bauarbeiten derjenigen Unternehmer , welche nicht

Mitglieder der Genoſſenſchaſt ſind , aber im Bezirke derſelben
Bauarbeiten ausführen , mit der Maßgabe , daß § 22 der
Vorſchriſten für Betriebsinhaber ſinngemäße Anwendung
findet und daß an Stelle des § 26 der Vorſchriſten fol

gende Beſtimmung tritt :

Regiebauunternehmer können bei Nichtbefolgung der

Unfallverhütungsvorſchriften mit Zuſchlägen bis zum doppelten
Betrage ihrer Prämien oder , ſofern es ſich um Bauarbeiten
von nicht mehr als 6tägiger Dauer handelt , mit einer Geld —
ſtrafe bis zu Einhundert Mark belegt werden (ozgl . §S 40

Ziffer 1 Abſatz 2 des Bau - Unfallverſicherungsgeſetzes vom
30 . Juni 1900 ) .

Dieſer von der Genoſſenſchaftsverſammlung am 5. Juni
1901 beſchloſſene Nachtrag tritt mit dem Tage der Geneh —

migung durch das Reichsverſicherungsamt an die Stelle der

bisherigen Beſtimmungen .

) Neue Faſſung laut Beſchluß vom 5. Juni 1901 , genehmigt
durch das Reichsverſicherungsamt unterm 26. Februar 1902 .
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